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1 Zustimmungsgesetz

Gesetz zum Abkommen vom 26. November 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Kasachstan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl II S. 1592)

Vom 22. Juli 1998

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem in Bonn am 26. November 1997 unterzeichneten Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Kasachstan zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wird
zugestimmt. Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
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Artikel 2

Soweit das Abkommen auf Grund seines Artikels 31 Abs. 2 für die Zeit vor seinem In-
krafttreten anzuwenden ist, sind bereits ergangene Steuerfestsetzungen zu ändern oder
aufzuheben. Steuerfestsetzungen sowie ihre Aufhebung oder Änderung sind insoweit
auch zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist; dies gilt nur bis zum Ablauf
des vierten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem das Abkommen in
Kraft getreten ist. Soweit sich bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens
unter Berücksichtigung der jeweiligen Besteuerung in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in der Republik Kasachstan insgesamt eine höhere Belastung ergibt, als sie
nach den Rechtsvorschriften vor dem Inkrafttreten des Abkommens bestand, wird der
Steuermehrbetrag nicht festgesetzt.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündigung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 31 Abs. 2 in Kraft tritt,
ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt ver-
kündet.

Berlin, den 22. April 1998

Der Bundespräsident

Roman Herzog

Der Stellvertreter der Bundeskanzlers

Kinkel

Der Bundesminister der Finanzen

Theo Waigel

Der Bundesminister des Auswärtigen

Kinkel
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2 Text des Abkommens

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kasachstan - von dem
Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen durch den Abbau
steuerlicher Hindernisse zu fördern - sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Ver-
tragsstaaten ansässig sind.

Artikel 2

Unter das Abkommen fallende Steuern

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats,
eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden.

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens
oder des Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn
aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens sowie der
Steuern vom Vermögenszuwachs.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören
insbesondere

a) in der Republik Kasachstan:
die Steuer auf das Einkommen von juristischen und natürlichen Personen,
die Steuer auf das Vermögen von juristischen und natürlichen Personen
und
die Steuer auf übermäßige Gewinne aus der Nutzung von Bodenschätzen
(im folgenden als kasachische Steuer bezeichnet);

b) in der Bundesrepublik Deutschland:
die Einkommensteuer,
die Körperschaftsteuer,
die Vermögensteuer und
die Gewerbesteuer
einschließlich der hierauf erhobenen Zuschläge
(im folgenden als deutsche Steuer bezeichnet).

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im wesentlichen ähnli-
cher Art, die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehen-
den Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen
wesentlichen Änderungen mit.
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Artikel 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfor-
dert,

a) bedeuten die Ausdrücke

aa) Kasachstan die Republik Kasachstan und, im geographischen Sin-
ne verwendet, das Hoheitsgebiet, in dem Kasachstan für bestimmte
Zwecke in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht souveräne Rechte
und Hoheitsbefugnisse ausübt und in dem das kasachische Steuer-
recht gilt;

bb) Bundesrepublik Deutschland das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland sowie das an das Küstenmeer angrenzende Gebiet des
Meeresbodens, des Meeresuntergrunds und der darüber befindlichen
Wassersäule, soweit die Bundesrepublik Deutschland dort in Über-
einstimmung mit dem Völkerrecht und den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften souveräne Recht und Hoheitsbefugnisse zum Zwecke der
Erforschung und Ausbeutung der Bodenschätze ausübt;

b) bedeutet der Ausdruck Person natürliche Personen und Gesellschaften;

c) bedeutet der Ausdruck Gesellschaft juristische Personen oder Rechtsträ-
ger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;

d) bedeuten die Ausdrücke ein Vertragsstaat und der andere Vertragsstaat je
nach dem Zusammenhang die Republik Kasachstan oder die Bundesrepu-
blik Deutschland;

e) bedeuten die Ausdrücke Unternehmen eines Vertragsstaats und Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaats, je nachdem, ein Unternehmen, das
von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder
ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Per-
son betrieben wird;

f) bedeutet der Ausdruck internationaler Verkehr jede Beförderung mit ei-
nem Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tat-
sächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten
im anderen Vertragsstaat betrieben;

g) bedeutet der Ausdruck Staatsangehöriger

aa) in bezug auf die Republik Kasachstan alle natürlichen Personen, die
die kasachische Staatsangehörigkeit besitzen, und alle juristischen Per-
sonen, Personengesellschaften und anderen Personenvereinigungen,
die nach dem in Kasachstan geltenden Recht errichtet worden sind;

bb) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland alle Deutschen im Sin-
ne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland sowie alle juristischen Personen, Personengesell-
schaften und anderen Personenvereinigungen, die nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht errichtet worden sind;

h) bedeutet der Ausdruck zuständige Behörde
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aa) in der Republik Kasachstan das Ministerium der Finanzen oder sein
bevollmächtigter Vertreter;

bb) in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium der Fi-
nanzen oder die Behörde, an die es seine Befugnisse delegiert hat.

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der
Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definier-
te Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über die
Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt.

Artikel 4

Ansässige Person

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person ein Person, die nach dem Recht dieses Staates dort aufgrund
ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes der Geschäftsleitung,
des Ortes der Gründung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig
ist. Der Ausdruck umfaßt diesen Staat selbst, seine Länder oder deren Gebiets-
körperschaften. Der Ausdruck umfaßt jedoch nicht eine Person, die in diesem
Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat
gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist.

(2) Ist nach vorstehendem Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaa-
ten ansässig, so gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständi-
ge Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren
persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Le-
bensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten
über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in
keinem der Staaten, so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen Staatsan-
gehöriger sie ist;

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so
regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegen-
seitigem Einvernehmen.

(3) Ist nach vorstehendem Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragsstaaten an-
sässig, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung befindet.
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Artikel 5

Betriebsstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck Betriebsstätte eine feste
Geschäftseinrichtung durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder
teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck Betriebsstätte umfaßt insbesondere

a) einen Ort der Leitung,

b) eine Zweigniederlassung,

c) eine Geschäftsstelle,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte und

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine
andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen.

(3) Der Ausdruck Betriebsstätte umfaßt auch

a) eine Bauausführung und Montage, wenn ihre Dauer 12 Monate über-
schreitet, und

b) eine Einrichtung zur Erforschung von Bodenschätzen oder damit verbun-
dene Aufsichtstätigkeiten oder einen Bohrturm oder ein Bohrschiff zur Er-
forschung von Bodenschätzen, wenn ihre Nutzung oder diese Tätigkeit die
Dauer von 12 Monaten überschreitet.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als
Betriebsstätte

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslie-
ferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden.

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich
zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich
zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen be-
arbeitet oder verarbeitet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vor-
bereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätig-
keiten auszuüben, vorausgesetzt, daß die sich daraus ergebende Gesamt-
tätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine
Hilfstätigkeit darstellt.
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(5) Ist eine Person, mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des
nachstehenden Absatzes 6, für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem
Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschlie-
ßen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen
ungeachtet der vorstehenden Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in die-
sem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübte Tätigkeiten
eine Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in
vorstehendem Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste
Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz
nicht zu einer Betriebsstätte machen.

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Be-
triebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Mak-
ler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern
diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Ge-
sellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im ande-
ren Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder
auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften
zur Betriebsstätte der anderen.

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem
Vermögen (einschließlich Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat be-
steuert werden.

(2) Der Ausdruck unbewegliches Vermögen hat die Bedeutung, die ihm nach dem
Recht des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck
umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die
die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütun-
gen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Bodenschäften; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten
nicht als unbewegliches Vermögen.

(3) Vorstehender Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der
Vermietung und Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli-
chen Vermögens.

(4) Die vorstehenden Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient.
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Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats können nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen
seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so können die Gewinne des Unternehmens
im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebs-
stätte zugerechnet werden können.

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertrags-
staat durch eine dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich des
nachstehenden Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebsstätte die Ge-
winne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder
ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges
Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen
Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Be-
triebsstätte entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs-
und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie
in dem Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.

(4) Aufgrund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen
wird einer Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet.

(5) Bei der Anwendung der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels sind die
der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu er-
mitteln, es sein denn, daß ausreichend Gründe dafür bestehen, anders zu ver-
fahren.

(6) Dieser Artikel gilt auch für die Einkünfte aus der Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft. Er erstreckt sich auch auf Vergütungen, die ein Gesellschafter
einer Personengesellschaft von der Gesellschaft für seine Tätigkeit, im Dienst
der Gesellschaft, für die Gewährung von Darlehen oder für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern bezieht, wenn diese Vergütungen nach dem Steuerrecht des
Vertragsstaats, in dem die Betriebsstätte gelegen ist, den Einkünften des Gesell-
schafters aus dieser Betriebsstätte zugerechnet werden.

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkom-
mens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die
Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt.

Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
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(2) Im Sinne dieses Artikels umfassen Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen
oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr auch

a) Einkünfte aus der Vercharterung von leeren Seeschiffen oder Luftfahrzeu-
gen und

b) Einkünfte aus der Nutzung, Unterhaltung oder Vermietung von Contai-
nern (einschließlich Trailern und dazugehöriger Ausrüstung, die dem Trans-
port der Container dienen), die für den Transport von Gütern oder Waren
genutzt werden,

sofern die Vercharterung oder die Nutzung, Unterhaltung oder Vermietung dem
Betrieb von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr zuzu-
ordnen ist.

(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens
der Seeschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat ge-
legen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen
vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff
betreibt.

(4) Vorstehender Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool,
einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle.

Artikel 9

Verbundenen Unternehmen

(1) Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des
anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung,
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats
und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder fi-
nanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden
sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander
vereinbaren würden, dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne die-
se Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat,
den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert
werden.

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staa-
tes Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Un-
ternehmen des anderen Vertragsstaats in diesem anderen Staat besteuert wor-
den ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen
den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wä-
ren, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so kann
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der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen
erhobenen Steuer vornehmen. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestim-
mungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren.

Artikel 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im anderen Staat besteu-
ert werden.

(2) Diese Dividenden könne jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Di-
videnden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates be-
steuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Divi-
denden eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen:

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungs-
berechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die
unmittelbar über mindestens 25 vom Hundert des Kapitals der die Divi-
denden zahlenden Gesellschaft verfügt;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fäl-
len.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf die
Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden.

(3) Abweichend von den vorstehenden Absätzen 1 und 2 dürfen Einkünfte aus
Rechten oder Forderungen mit Gewinnbeteiligung (in der Bundesrepublik Deutsch-
land einschließlich der Einkünfte eines stillen Gesellschafters aus seiner Beteili-
gung als stiller Gesellschafter oder aus partiarischen Darlehen und Gewinnobli-
gationen) nach dem Recht des Staates, aus dem sie stammen, besteuert werden,
wenn sie dort bei der Ermittlung des Gewinns des Schuldners abzugsfähig sind.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck Dividenden bedeutet Einkünfte
aus Aktien, Genußscheinen oder Genußrechten, Kuxen, Gründeranteilen oder
sonstigen Einkünften, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüt-
tende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerliche gleich-
gestellt wird. Der Ausdruck Dividenden umfaßt auch Einkünfte eines stillen
Gesellschafters aus seiner Beteiligung als stiller Gesellschafter, Einkünfte aus
partiarischen Darlehen, Gewinnobligationen und ähnlichen Vergütungen sowie
Ausschüttungen auf Anteilscheine an einem Investmentvermögen.

(5) Die vorstehenden Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem
Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit
durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine
dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividen-
den gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.
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(6) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die
von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, daß diese
Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder
daß die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu ei-
ner im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört,
noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne
unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütte-
ten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder
Einkünften bestehen.

(7) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es einen Vertragsstaat
daran, eine Zusatzsteuer auf Gewinne einer Gesellschaft, die einer Betriebsstät-
te in diesem Staat zuzurechnen ist, zusätzlich zu der Steuer zu erheben, die auf
Gewinne einer in diesem Staat ansässigen Gesellschaft erhoben werden, vor-
ausgesetzt, daß die Zusatzsteuer 5 vom Hundert der Gewinne nicht übersteigt,
die in den vorangegangenen Steuerjahren keiner derartigen Zusatzsteuer un-
terworfen wurden. Für die Zwecke dieser Bestimmung werden die Gewinne
nach Abzug sämtlicher Steuern - mit Ausnahme der in diesem Absatz genann-
ten Zusatzsteuer -, die in dem Vertragsstaat, in dem die Betriebsstätte gelegen
ist, erhoben werden, ermittelt und um einen Betrag von 50 vom Hundert dieser
Gewinne gekürzt.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertrags-
staat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteuert wer-
den.

(2) Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen,
nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der
Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person
ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen.

(3) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes 2 gilt folgendes:

a) Zinsen, die aus der Bundesrepublik Deutschland stammen und an die Re-
gierung der Republik Kasachstan, die Nationalbank von Kasachstan, die
Export und Import Bank von Kasachstan oder nach jeweiliger Vereinba-
rung zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten an eine an-
dere ähnliche Einrichtung gezahlt werden, sind von der deutschen Steuer
befreit.

b) Zinsen, die aus der Republik Kasachstan stammen an die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Bundesbank, die Kreditanstalt
für Wiederaufbau oder die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteili-
gungen in Entwicklungsländern gezahlt werden, sowie Zinsen, die für ein
durch Hermes-Deckung verbürgtes Darlehen oder nach jeweiliger Verein-
barung zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten an eine
andere ähnliche Einrichtung gezahlt werden, sind von der kasachischen
Steuer befreit.
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c) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, können nur im anderen Ver-
tragsstaat, in dem der Empfänger ansässig ist, besteuert werden, wenn der
Empfänger auch Nutzungsberechtigte der Zinsen ist und wenn diese Zin-
sen gezahlt werden

aa) im Zusammenhang mit dem Verkauf gewerblicher, kaufmännischer
oder wissenschaftlicher Ausrüstung auf Kredit oder

bb) im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren auf Kredit durch ein
Unternehmen an ein anderes Unternehmen.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck Zinsen bedeutet Einkünfte aus
Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderung durch Pfandrecht an Grund-
stücken gesichert sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen
und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der
Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als
Zinsen im Sinne dieses Artikels. Der Ausdruck Zinsen umfaßt jedoch nicht die
in Artikel 10 behandelten Einkünfte.

(5) Die vorstehenden Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in ei-
nem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus
dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelege-
ne Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste
Einrichtung ausübt und die Forderungen, für die die Zinsen gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall
ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner
dieser Staat selbst, eines seiner Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zin-
sen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht,
in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung und ist die
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebsstätte oder fe-
sten Einrichtung eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte oder die feste
Einrichtung die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Staat stammend, in
dem die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung liegt.

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwi-
schen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und über-
steigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den
Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehung verein-
bart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Ver-
tragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Ab-
kommens besteuert werden.

Artikel 12

Lizenzgebühren

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat besteu-
ert werden.
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(2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie
stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber,
wenn der Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom
Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck Lizenzgebühren bedeutet Vergü-
tungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von
Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Wer-
ken, einschließlich kinematographischer Filme und Filme oder Bandaufnah-
men für Fernsehen oder Hörfunk, von Patenten, Marken, Mustern oder Mo-
dellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Vorstehende Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die
Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene
Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Ein-
richtung ausübt und die Recht oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung ge-
hören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der
Schuldner dieser Staat selbst, eines seiner Länder oder eine ihrer Gebietskörper-
schaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner
der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansäs-
sig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste Ein-
richtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren für Zwecke
der Betriebsstätte oder festen Einrichtung eingegangen worden und trägt die
Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die Lizenzgebühren, so gelten die Li-
zenzgebühren als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte oder die
feste Einrichtung liegt.

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwi-
schen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und überstei-
gen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung,
den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehung ver-
einbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet.
In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Ver-
tragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Ab-
kommens besteuert werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung
unbeweglichen Vermögens erzielt, das im anderen Vertragsstaat liegt, können
im anderen Staat besteuert werden.
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(2) Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und sonstigen Anteilen an einer Ge-
sellschaft, deren Aktivvermögen überwiegend aus beweglichem Vermögen in
einem Vertragsstaat besteht, können in diesem Staat besteuert werden.

(3) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen
einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen
Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im
anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschließlich derartiger Gewinne,
die bei der Veräußerung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übri-
gen Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, kön-
nen im anderen Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im in-
ternationalen Verkehr betrieben werden, oder von beweglichem Vermögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Ver-
tragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftslei-
tung des Unternehmens befindet.

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 nicht
genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in
dem der Veräußerer ansässig ist.

Artikel 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus ei-
nem freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, können nur
in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, daß der Person im anderen Ver-
tragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Einrichtung
zur Verfügung steht. Steht ihr eine solche feste Einrichtung zur Verfügung, so
können die Einkünfte im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit,
als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können. Hält sich die in
einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person im anderen Vertragsstaat insge-
samt länger als 183 Tage innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der wäh-
rend des betreffenden Steuerjahrs beginnt oder endet, im anderen Vertragsstaat
auf, gilt sie für diese Zwecke als eine Person, der im anderen Vertragsstaat ge-
wöhnlich eine feste Einrichtung zur Verfügung steht. Die Einkünfte aus den
oben genannten Tätigkeiten, die im anderen Staat ausgeübt werden, können
dieser festen Einrichtung zugerechnet werden. In diesem Fall können die der
festen Einrichtung zuzurechnenden Einkünfte entsprechend den für die Ermitt-
lung der Unternehmensgewinne geltenden Grundsätzen des Artikels 7 in diesem
anderen Staat besteuert werden.

(2) Der Ausdruck freier Beruf umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wis-
senschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tä-
tigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte,
Ingenieure, Architekten und Buchsachverständigen.
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Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 bis 19 können Gehälter, Löhne und ähnliche Ver-
gütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit
wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so kön-
nen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in ei-
nem Vertragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden,
wenn

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, der während des betreffenden
Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält und

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber ge-
zahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrich-
tung getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat.

(3) Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2 finden keine Anwendung auf
Vergütungen für Arbeit im Rahmen gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütun-
gen für eine an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen
Verkehr ausgeübte unselbständige Arbeit in dem Vertragsstaat besteuert wer-
den, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens
befindet, das das Schiff oder Luftfahrzeug betreibt.

(5) Beiträge, die für eine in einem Vertragsstaat unselbständig tätige Person an eine
in dem anderen Vertragsstaat errichtete und dort steuerlich anerkannte Einrich-
tung der Krankheits- und Altersvorsorge geleistet werden, sind in dem erstge-
nannten Staat bei der Ermittlung des von der Person zu versteuernden Einkom-
mens in der gleichen Weise, unter den gleichen Bedingungen und in demselben
Umfang zu behandeln wie Beträge an in diesem erstgenannten Staat steuerliche
anerkannte Einrichtungen der Krankheits- und Altersvorsorge, vorausgesetzt,
daß

a) die Person unmittelbar vor Aufnahme der Tätigkeit nicht in diesem Staat
ansässig war und bereits Beträge an die Einrichtungen der Krankheits- und
Altersvorsorge entrichtet, und

b) die zuständigen Behörden dieses Vertragsstaats festgestellt haben, daß die
Einrichtung der Krankheits- und Altersvorsorge allgemein denjenigen Ein-
richtungen entspricht, die in diesem Staat als solche für steuerliche Zwecke
anerkannt sind.
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Für die Zwecke dieses Absatzes

a) bedeutet Einrichtung der Krankheitsvorsorge jede Einrichtung, bei der die
unselbständig tätige Person und ihre Angehörigen im Fall einer krank-
heitsbedingten vorübergehenden Unterbrechung ihrer unselbständigen Ar-
beit zum Empfang von Leistungen berechtigt sind;

b) bedeutet Einrichtung der Altersvorsorge eine Einrichtung, an der die Per-
son teilnimmt, um sich im Hinblick auf die in diesem Absatz erwähnte
unselbständige Arbeit Ruhestandseinkünfte zu sichern;

c) ist eine Einrichtung der Krankheits- und Altersvorsorge in einem Staat für
steuerliche Zwecke anerkannt, wenn die Beiträge zu dieser Einrichtung in
diesem Staat zu Steuerentlastungen berechtigen.

Artikel 16

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

(1) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die
eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied
des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einer Gesellschaft bezieht, die im anderen
Vertragsstaat ansässig ist, können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Artikels 15 können Zahlungen, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer oder als Vorstandsmit-
glied einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, im
anderen Staat besteuert werden.

Artikel 17

Künstler und Sportler

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und
Fernsehkünstler sowie Musiker oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertrags-
staat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert wer-
den.

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigen-
schaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst,
sondern einer anderen Person zu, so können diese Einkünfte ungeachtet der Ar-
tikel 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler
oder Sportler seine Tätigkeit ausübt.

(3) Diese Einkünfte werden jedoch in dem im vorstehenden Absatz 1 genannten
Staat nicht besteuert, wenn die Tätigkeit bei einem Aufenthalt in diesem Staat
durch eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ausgeübt wird und der
Aufenthalt ganz oder zumindest zur Hälfte von dem anderen Staat, einem sei-
ner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder von einer im anderen
Staat als gemeinnützig anerkannten Einrichtung finanziert wird. In diesem Fall
können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der
Künstler oder Sportler ansässig ist.
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Artikel 18

Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen

(1) Erhält eine in einem Vertragsstaat ansässige Person Ruhegehälter und ähnliche
Vergütungen oder Renten, so können diese Bezüge nur in diesem Staat besteuert
werden.

(2) Bezüge, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der gesetzlichen
Sozialversicherung des anderen Vertragsstaat erhält, können abweichend von
vorstehendem Absatz 1 nur in diesem anderen Staat besteuert werden.

(3) Wiederkehrende und einmalige Vergütungen, die ein Vertragsstaat oder eine
seiner Gebietskörperschaften an eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige
Person für einen Schaden zahlt, der als Folge von Kriegshandlungen oder poli-
tischer Verfolgung oder des Wehr- oder Zivildienstes entstanden ist (einschließ-
lich Wiedergutmachungsleistungen), können abweichend von Absatz 1 nur im
erstgenannten Staat besteuert werden.

(4) Der Begriff Rente bedeutet einen bestimmten Betrag, der regelmäßig zu fest-
gesetzten Zeitpunkten lebenslänglich oder während eines bestimmten oder be-
stimmbaren Zeitabschnitts aufgrund einer Verpflichtung zahlbar ist, die diese
Zahlungen als Gegenleistung für in Geld oder Geldeswert bewirkte angemesse-
ne Leistungen vorsieht.

(5) Unterhaltszahlungen, einschließlich derjenigen für Kinder, die eine in einem
Vertragsstaat ansässige Person an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person
zahlt, sind in dem anderen Staat von der Steuer befreit. Das gilt nicht, soweit
die Unterhaltszahlungen im erstgenannten Staat bei der Berechnung des steu-
erpflichtigen Einkommens des Zahlungsverpflichteten abzugsfähig sind; Steuer-
freibeträge zur Minderung der sozialen Lasten gelten nicht als Abzug im Sinne
dieser Bestimmung.

Artikel 19

Öffentlicher Dienst

(1) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem
seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder einer anderen juri-
stischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates an eine natürliche Per-
son für die diesem Staat, einem seiner Länder, einer ihrer Gebietskörperschaf-
ten oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts geleisteten
Dienste gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. Die-
se Vergütungen können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden,
wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in
diesem Staat ansässig ist und

a) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder

b) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die
Dienste zu leisten.
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(2)

a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem seiner Länder oder einer
ihrer Gebietskörperschaften oder aus einem von diesem Staat oder einem
seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften errichteten Sonder-
vermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat, dem Land oder
der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, können nur
in diesem Staat besteuert werden.

b) Diese Ruhegehälter können jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert
werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein
Staatsangehöriger dieses Staates ist.

(3) Auf Vergütungen für Dienstleistungen und Ruhegehälter, die im Zusammen-
hang mit einer gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats, eines seiner Länder,
einer ihrer Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts dieses Staates erbracht werden, sind die Artikel 15, 16 und
18 anzuwenden.

(4) Vorstehender Absatz 1 gilt entsprechend für Vergütungen, die im Rahmen ei-
nes Entwicklungshilfeprogramms eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder
einer ihrer Gebietskörperschaften aus Mitteln, die ausschließlich von diesem
Staat, dem Land oder der Gebietskörperschaft bereitgestellt werden, an Fach-
kräfte oder freiwillige Helfer gezahlt werden, die in den anderen Vertragsstaat
mit dessen Zustimmung entsandt worden sind.

(5) Absatz 1 gilt auch für Zahlungen von seiten oder für das Goethe-Institut und
- nach Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden - ähnlichen Einrich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland. Werden diese Zahlungen nicht in der
Bundesrepublik Deutschland besteuert, so gilt Artikel 15.

Artikel 20

Gastprofessoren, Lehrer und Studenten

(1) Eine natürliche Person, die sich auf Einladung eines Vertragsstaats oder einer
Universität, Hochschule, Schule, eines Museums oder einer anderen kulturel-
len Einrichtung dieses Vertragsstaats oder im Rahmen eines amtlichen Kultur-
austausches in diesem Vertragsstaat höchstens zwei Jahre lang lediglich zur Aus-
übung einer Lehrtätigkeit, zum Halten von Vorlesungen oder zur Ausübung ei-
ner Forschungstätigkeit bei dieser Einrichtung aufhält und die im anderen Ver-
tragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenann-
ten Staat ansässig war, ist in dem erstgenannten Staat mit ihren für diese Tä-
tigkeit bezogenen Vergütungen von der Steuer befreit, vorausgesetzt, daß diese
Vergütungen von außerhalb dieses Staates bezogen werden.

(2) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Auszubildender, der sich in einem
Vertragsstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der
im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in
den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium oder
seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden,
sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen.
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Artikel 21

Andere Einkünfte

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehen-
den Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht auf ihre Her-
kunft nur in diesem Staat besteuert werden.

(2) Vorstehender Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem
Vermögen nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Emp-
fänger im anderen Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gele-
gene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste
Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünf-
te gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung
gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.

Artikel 22

Vermögen

(1) Unbewegliches Vermögen, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person
gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, kann im anderen Staat besteuert wer-
den.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu
einer festen Einrichtung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per-
son für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur
Verfügung steht, kann im anderen Staat besteuert werden.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden,
sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge
dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person
können nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 23

Vermeidung der Doppelbesteuerung im Wohnsitzstaat

(1) Bei einer in Kasachstan ansässigen Person wird die Steuer wie folgt festgesetzt:

a) Bezieht eine in Kasachstan ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermö-
gen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Ab-
kommen in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, so rechnet
Kasachstan

aa) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Be-
trag an, der der in der Bundesrepublik Deutschland gezahlten Steuer
vom Einkommen entspricht,
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bb) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag
an, der der in der Bundesrepublik Deutschland gezahlten Steuer vom
Vermögen entspricht.

Der nach der vorstehenden Bestimmung anzurechnende Betrag darf die
Steuer, die in Kasachstan nach den dort geltenden Sätzen auf die gleichen
Einkünfte erhoben worden wäre, nicht übersteigen.

b) Bezieht eine in Kasachstan ansässige Person Einkünfte oder hat sie Ver-
mögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem
Abkommen nur in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, so
kann Kasachstan diese Einkünfte oder dieses Vermögen in die Besteue-
rungsgrundlage einbeziehen, sofern dies nur zur Ermittlung des Steuer-
satzes auf sonstiges Einkommen oder Vermögen dient, das in Kasachstan
steuerpflichtig ist.

(2) Bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person wird die Steuer
wie folgt festgesetzte:

a) Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die aus Ka-
sachstan stammenden Einkünfte sowie die dort gelegenen Vermögenswer-
te, die nach diesem Abkommen in Kasachstan besteuert werden können,
ausgenommen, sofern nicht die Anrechnung nach Buchstabe b durchzu-
führen ist. Die Bundesrepublik Deutschland behält aber das Recht, die so
ausgenommenen Einkünfte und Vermögenswerte bei der Festsetzung des
Steuersatzes zu berücksichtigen. Für Einkünfte aus Dividenden gelten die
vorstehenden Bestimmungen nur dann, wenn diese Dividenden an eine in
der Bundesrepublik Deutschland ansässige Gesellschaft (jedoch nicht an
eine Personengesellschaft) von einer in Kasachstan ansässigen Gesellschaft
gezahlt werden, deren Kapital zu mindestens 10 vom Hundert unmittelbar
der deutschen Gesellschaft gehört, und bei der Ermittlung der Gewinne
der ausschüttenden Gesellschaft nicht abgezogen worden sind.
Für die Zwecke der Steuer vom Vermögen werden von der Bemessungs-
grundlage ebenfalls Beteiligungen ausgenommen, deren Dividenden, falls
solche gezahlt würden, nach den vorhergehenden Sätzen auszunehmen
wären.

b) Auf die deutsche Steuer vom Einkommen wird unter Beachtung der Vor-
schriften des deutschen Steuerrechts über die Anrechnung ausländischer
Steuern die kasachische Steuer angerechnet, die nach kasachischem Recht
und in Übereinstimmung mit diesem Abkommen für die nachstehenden
Einkünfte gezahlt worden ist:

aa) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a fallen;
bb) Zinsen;
cc) Lizenzgebühren;
dd) Einkünfte, die nach Artikel 13 Absatz 2 in Kasachstan besteuert wer-

den können;
ee) Einkünfte, die nach Artikel 15 Absatz 3 in Kasachstan besteuert wer-

den können;
ff) Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen;

gg) Einkünfte von Künstlern und Sportlern.
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hh) Statt der Bestimmungen des vorstehenden Buchstabens a sind die Be-
stimmungen des vorstehenden Buchstabens b anzuwenden auf Ein-
künfte im Sinne der Artikel 7 und 10 und die diesen Einkünften zu-
grundeliegenden Vermögenswerte, wenn die in der Bundesrepublik
Deutschland ansässige Person nicht nachweist, daß die Betriebsstätte
in dem Wirtschaftsjahr, in dem sie den Gewinn erzielt hat, oder die in
Kasachstan ansässige Gesellschaft in dem Wirtschaftsjahr, für das sie
die Ausschüttung vorgenommen hat, ihre Bruttoerträge ausschließ-
lich oder fast ausschließlich aus unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des
deutschen Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten oder aus unter
§ 8 Absatz 2 dieses Gesetzes fallenden Beteiligungen bezieht; gleiches
gilt für unbewegliches Vermögen, das einer Betriebsstätte dient (Ar-
tikel 6 Absatz 3), sowie für die Gewinne aus der Veräußerung dieses
unbeweglichen Vermögens (Artikel 13 Absatz 1) und des beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte darstellt (Arti-
kel 13 Absatz 3).

c) Ungeachtet der Bestimmungen des Buchstabens a wird die Doppelbesteue-
rung durch Steueranrechnung nach Buchstabe b vermieden,

d) wenn in den Vertragsstaaten Einkünfte oder Vermögen unterschiedlichen
Abkommensbestimmungen zugeordnet oder verschiedenen Personen zu-
gerechnet werden (außer nach Artikel 9) und dieser Konflikt sich nicht
durch ein Verfahren nach Artikel 25 Absatz 3 regeln läßt und wenn auf-
grund dieser unterschiedlichen Zuordnung oder Zurechnung die betreffen-
den Einkünfte oder Vermögenswerte unbesteuert bleiben oder zu niedrig
besteuert würden oder

e) wenn ein Vertragsstaat nach gehöriger Konsultation und vorbehaltlich der
Beschränkungen seines innerstaatlichen Rechts dem anderen Vertrags-
staat auf diplomatischem Weg andere Einkünfte notifiziert, auf die er den
Buchstaben d anzuwenden beabsichtigt. Die Notifikation wird erst am
ersten Tag des Kalenderjahres wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem die
Notifikation übermittelt wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen nach
dem innerstaatlichen Recht des notifizierenden Staates für das Wirksam-
werden der Notifikation erfüllt sind.

Artikel 24

Gleichbehandlung

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im andern Vertragsstaat keiner Be-
steuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtungen unterworfen wer-
den, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusam-
menhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates
unter gleichen Verhältnissen, insbesondere im Hinblick auf die Ansässigkeit,
unterworfen sind oder unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt un-
geachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat ansässig
sind.

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertrags-
staat einer Besteuerung oder damit zusammenhängender Verpflichtung unter-
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worfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die da-
mit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betref-
fenden Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen
werden können.

(3) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats
im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als
die Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätig-
keit ausüben. diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen
Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibe-
träge, -vergünstigungen und -ermäßigungen aufgrund des Personenstands oder
der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt.

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz
6 anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige
Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unterneh-
mens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten
Staat ansässige Person zum Abzug zugelassen. Dementsprechend sind Schulden,
die ein Unternehmen eines Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertrags-
staat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens
dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden gegenüber
einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zugelassen.

(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittel-
bar oder mittelbar einer im andern Vertragsstaat ansässigen Person oder meh-
reren solcher Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstge-
nannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflich-
tungen unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung
und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche
Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen
werden können.

(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

Artikel 25

Verständigungsverfahren

(1) Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnahmen eines Vertragsstaats oder bei-
der Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die
diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem in-
nerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der
zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr
Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfaßt wird, der zuständigen Behörde des Vertrags-
staats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muß innerhalb von
drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet werden, die
zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst
nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich
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bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragsstaats so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht entsprechende
Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der
Fristen des innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten durchzuführen.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwie-
rigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch
gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden
werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer
Einigung im Sinne der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels unmittel-
bar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher Meinungsaustausch für
die Herbeiführung einer Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher Meinungs-
austausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zu-
ständigen Behörden der Vertragsstaaten besteht.

Artikel 26

Informationsaustausch

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus,
die zur Durchführung dieses Abkommens oder des innerstaatlichen Rechts der
Vertragsstaaten betreffend die unter das Abkommen fallenden Steuern erforder-
lich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Ab-
kommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht ein-
geschränkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, sind eben-
so geheimzuhalten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates
beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (ein-
schließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Straf-
verfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der unter
das Abkommen fallenden Steuern befaßt sind. Diese Personen oder Behörden
dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die In-
formationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsent-
scheidung offenlegen.

(2) Vorstehender Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertrags-
staat,

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Ver-
waltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft
werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren
Erteilung der öffentlichen Ordnung widerspräche.
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Artikel 27

Erstattung der Abzugssteuern

(1) Werden in einem Vertragsstaat die Steuern von Dividenden, Zinsen, Lizenz-
gebühren oder sonstigen von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person
bezogenen Einkünfte im Abzugsweg an der Quelle erhoben, so wird das Recht
des erstgenannten Staates zur Vornahme des Steuerabzugs zu dem nach seinem
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Satz durch dieses Abkommen nicht be-
rührt. Die im Abzugsweg an der Quelle erhobene Steuer ist auf Antrag des
Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn und soweit sie durch das Abkommen er-
mäßigt wird oder entfällt.

(2) Die Anträge auf Erstattung müssen vor dem Ende des vierten auf das Kalender-
jahr der Einbehaltung der Abzugssteuer auf Dividenden, Zinsen, Lizenzgebüh-
ren oder anderen Einkünften folgenden Jahres eingereicht werden.

(3) Der Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, kann eine Bescheinigung
der zuständigen Behörde über die Ansässigkeit in dem anderen Vertragsstaat
verlangen.

(4) Die zuständigen Behörden können in gegenseitigem Einvernehmen die Durch-
führung dieses Artikels regeln und gegebenenfalls andere Verfahren zur Durch-
führung der im Abkommen vorgesehenen Steuerermäßigungen oder -befreiungen
festlegen.

Artikel 28

Anwendung des Abkommens in bestimmten Fällen

(1) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es einen Vertragsstaat,
seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Steuerumge-
hung oder Steuerhinterziehung anzuwenden.

(2) Die Steuersatzbegrenzungen nach Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz
2 gelten nicht, wenn es der Hauptzweck einer der beteiligten Personen war,
durch Begründung oder Übertragung der Forderung oder Rechte, für die die
Zinsen oder Lizenzgebühren gezahlt werden, die Vorteile der Artikel 11 und 12
zu nutzen, ohne daß für den betreffenden Geschäftsvorgang ein angemessener
wirtschaftlicher Grund bestand.

(3) Führen die vorstehenden Bestimmungen zur Doppelbesteuerung, konsultieren
die zuständigen Behörden einander nach Artikel 25 Absatz 3, wie die Doppel-
besteuerung zu vermeiden ist.

Artikel 29

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen

(1) Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitglie-
dern diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen sowie interna-
tionaler Organisationen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder
aufgrund besonderer Übereinkünfte zustehen.
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(2) Soweit Einkünfte oder Vermögen im Empfangsstaat wegen der den Diplomaten
und Konsularbeamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf-
grund besonderer zwischenstaatlicher Übereinkünfte zustehenden steuerlichen
Vorrechte nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht dem Entsende-
staat zu.

(3) Ungeachtet der Vorschriften des Artikels 4 gilt eine natürliche Person, die Mit-
glied einer diplomatischen Mission, einer konsularischen Vertretung oder einer
ständigen Vertretung eines Vertragsstaat ist, die im anderen Vertragsstaat oder
in einem dritten Staat gelegen ist, für Zwecke des Abkommens als eine im Ent-
sendestaat ansässige Person ansässig, wenn sie

a) nach dem Völkerrecht im Empfangsstaat mit Einkünften aus Quellen au-
ßerhalb dieses Staates nicht steuerpflichtig ist und

b) im Entsendestaat den gleichen Verpflichtungen bezüglich der Steuern von
ihrem gesamten Einkommen oder vom Vermögen unterworfen ist wie in
diesem Staat ansässige Personen.

Artikel 30

Nebenurkunden

Das beiliegende Protokoll ist Bestandteil dieses Abkommens

Artikel 31

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden
so bald wie möglich in Akmola ausgetauscht.

(2) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Ratifikationsurkunden
ausgetauscht werden, und ist in beiden Vertragsstaaten anzuwenden

a) bei den im Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuern auf die Beträge,
die am oder nach dem 1. Januar 1996 gezahlt werden;

b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für die am oder nach dem 1.
Januar 1996 beginnenden Veranlagungszeiträume erhoben werden.

Artikel 32

Kündigung

Diese Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Ver-
tragsstaaten bis zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren,
vom Tag des Inkrafttretens an gerechnet, das Abkommen gegenüber dem anderen
Vertragsstaat auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen; in diesem Fall ist das Ab-
kommen in beiden Vertragsstaaten nicht mehr anzuwenden

a) bei den im Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuern auf die Beträge, die am
oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres gezahlt werden, das auf das Kündi-
gungsjahr folgt;
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b) bei den übrigen Steuern auf die Steuern, die für Zeiträume ab dem 1. Januar des
Kalenderjahres erhoben werden, das auf das Kündigungsjahr folgt.

Geschehen zu Bonn am 26. November 1997 in zwei Urschriften, jede in
deutscher, kasachischer, russischer und englischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des deutschen,
des kasachischen und des russischen Wortlauts ist der englische Wortlaut
maßgebend.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Dr. Wolf-Ruthart Born
Dr. Theo Waigel

Für die Republik Kasachstan

Issmov

3 Protokoll

Protokoll zum Abkommen vom 26. November 1997 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Kasachstan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kasachstan haben anläßlich der
Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
am 26. November 1997 in Bonn die nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die
Bestandteil des Abkommens sind:

(1) Zur Artikel 7:

a) Verkauft ein Unternehmen eines Vertragsstaats Güter oder Waren durch
eine Betriebsstätte im anderen Vertragsstaat oder übt es über eine solche
eine gewerbliche Tätigkeit aus, so werden die Gewinne dieser Betriebs-
stätte nicht auf der Grundlage des vom Unternehmen hierfür erzielten
Gesamtbetrags, sondern auf der Grundlage der Vergütung ermittelt, die
der tatsächlichen Verkaufs- oder Geschäftstätigkeit der Betriebsstätte zu-
zurechnen ist.

b) Hat ein Unternehmen eine Betriebsstätte im anderen Vertragsstaat, so
werden im Fall von Verträgen, insbesondere über Entwürfe, Lieferungen,
Einbau und Bau von gewerblichen, kaufmännischen oder wissenschaftli-
chen Ausrüstungen oder Einrichtungen, oder von öffentlichen Aufträgen,
die Gewinne dieser Betriebsstätte nicht auf der Grundlage des Gesamtver-
tragspreises, sondern nur auf der Grundlage des Teils des Vertrags ermittelt,
der tatsächlich von der Betriebsstätte in dem Vertragsstaat durchgeführt
wird, in dem die Betriebsstätte liegt. Gewinne eines Unternehmens ei-
nes Vertragsstaats aus der Lieferung von Waren an die Betriebsstätte oder
Gewinne im Zusammenhang mit dem Teil des Vertrags, der in dem Ver-
tragsstaat durchgeführt wird, in dem der Sitz der Geschäftsleitung des Un-
ternehmens liegt, können nur in diesem Staat besteuert werden.
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c) Vergütungen für technische Dienstleistungen einschließlich Studien oder
Entwürfe wissenschaftlicher, geologischer oder technischer Art oder für
Konstruktionsverträge einschließlich dazugehöriger Blaupausen oder für
Beratungs- oder Überwachungstätigkeit gelten als Vergütungen, auf die
Artikel 7 oder Artikel 14 des Abkommens anzuwenden sind.

(2) Zu Artikel 12:

Ungeachtet des Artikels 12 Absatz 2 kann der Nutzungsberechtigte der Lizenz-
gebühren für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung gewerblicher,
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstung nach Artikel 12 Absatz 3
wählen, so besteuert zu werden, als wenn die Rechte oder Vermögenswerte,
für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu einer Betriebsstätte
oder festen Einrichtung in diesem Staat gehörten. In diesem Fall ist bei der Er-
mittlung der Einnahmen und Abzüge (einschließlich Abschreibung) aus diesen
Rechten oder Vermögenswerten Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwen-
den.

(3) Zu Artikel 26:

Soweit aufgrund dieses Abkommens nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts
personenbezogene Daten einer natürlichen Person übermittelt werden, gelten
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen unter Beachtung der für jeden Ver-
tragsstaat geltenden Rechtsvorschriften:

a) Die Verwendung der Daten durch den empfangenden Staat ist nur zu dem
angegebenen Zweck und nur zu den durch den übermittelnden Staat vor-
geschriebenen Bedingungen zulässig.

b) Der empfangende Staat unterrichtet den übermittelnden Staat auf Ersu-
chen über die Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch
erzielten Ergebnisse.

c) Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermit-
telt werden. Die weiter Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vor-
heriger Zustimmung der zuständigen Behörde des übermittelnden Staates
erfolgen.

d) Der übermittelnde Staat ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu über-
mittelnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
in bezug auf den mit der Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei
sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltenden Übermitt-
lungsverbote zu beachten. Erweist sich, daß unrichtige Daten oder Daten,
die nicht übermittelt werden durften, übermittelt worden sind, so ist dies
dem empfangenden Staat unverzüglich mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet,
die Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen.

e) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person übermittelten
Informationen sowie über den vorgesehenen Verwendungszweck Auskunft
zu erteilen. Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, so-
weit eine Abwägung ergibt, daß das öffentliche Interesse, die Auskunft
nicht zu erteilen, das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung
überwiegt. Im übrigen richtet sich das Recht des Betroffenen, über die zu
seiner Person vorhandenen Daten Auskunft zu erhalten, nach dem inner-
staatlichen Recht des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft
beantragt wird.
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f) Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen des Datenaustauschs
nach diesem Abkommen rechtswidrig geschädigt, haftet ihm hierfür der
empfangende Staat nach Maßgaben seines innerstaatlichen Rechts. Er
kann sich im Verhältnis zum Geschädigten zu seiner Entlastung nicht dar-
auf berufen, daß der Schaden durch den übermittelnden Staat verursacht
worden ist.

g) Soweit das für den übermittelnden Staat geltende innerstaatliche Recht
in bezug auf die übermittelten personenbezogenen Daten besondere Lö-
schungsvorschriften vorsieht, weist dieser Staat den empfangenden Staat
darauf hin. Unabhängig von diesem Recht sind die übermittelten perso-
nenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für den Zweck, für den sie
übermittelt worden sind, nicht mehr erforderlich sind.

h) Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Übermittlung und den Empfang
von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen.

i) Der übermittelnde Staat und der empfangende Staat sind verpflichtet, die
übermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zu-
gang, unbefugte Veränderung oder unbefugte Bekanntgabe zu schützen.

(4) Zu Artikel 27:

Jeder Vertragsstaat wird Verfahren dafür schaffen, daß Zahlungen von Dividen-
den, Zinsen und Lizenzgebühren, die nach Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Ab-
sätze 2 und 3 und Artikel 12 Absatz 2 im Quellstaat keiner oder nur einer ermä-
ßigten Steuer unterliegen, ohne oder nur mit dem Steuerabzug erfolgen können,
der im jeweiligen Artikel vorgesehen ist.

(5) Zu Artikel 28:

Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es die Bundesrepublik
Deutschland, die Beträge zu besteuern, die nach dem Vierten Teil des Deut-
schen Außensteuergesetztes in die Einkünfte einer in der Bundesrepublik Deutsch-
land ansässigen Person einzubeziehen sind.

(6) Zu Artikel 31:

Sollten die Ratifikationsurkunden nicht bis zum 31. Dezember 1998 ausge-
tauscht sein, ist das Abkommen in beiden Vertragsstaaten anzuwenden

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder
nach dem 1. Januar des Kalenderjahres gezahlt werden, in dem das Ab-
kommen in Kraft getreten ist;

b) bei den übrige Steuern auf die Steuern, die für Veranlagungszeiträume ab
dem 1. Januar des Kalenderjahres erhoben werden, in dem das Abkommen
in Kraft getreten ist.
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